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BERUFSBERATUNG

Chancengleichheit bei der Stipendiensuche

 Im Dschungel  
 der Ausbildungshilfen
Um ihre Ausbildung zu finanzieren, jonglieren Studierende zwischen elterlicher Unterstützung,  
bezahltem Job und anderen Ausbildungshilfen wie Stipendien und Darlehen. Dabei gibt es 
nicht weniger als 26 kantonale Systeme mit äusserst unterschiedlichen Praktiken.

Von Coralia Gentile

— InderSchweizistdieAusbildungsfi

nanzierunginersterLinieSachederEl

tern.Siesindgesetzlichverpflichtet,für

dieAusbildungskostenihrerKinderauf

zukommen, bis diese eine Erstausbil

dungabgeschlossenhaben.Sindsiedazu

nichtinderLage,oderreichtdiefinan

zielleUnterstützungnichtaus,können

Personen in Ausbildung auf staatliche

Finanzierungshilfen wie (nicht zurück

zuzahlende) Stipendien und auf Darle

henzurückgreifen.

Erwerbstätigkeit bremst Studium
DiemeistenStudierendensindzeitlich

stark ausgelastet, haben sie doch meh

rereVerpflichtungen:Unterrichtsbesuch,

persönlicheArbeitenundNebenerwerbs

tätigkeit. Einer Studie des Bundesamts

fürStatistikzufolgegehen75Prozentder

Studierenden einer bezahlten berufli

chenTätigkeitnach.DieHälftederStu

dierendengibtan,diesesEinkommensei

fürdenLebensunterhaltnotwendig,und

13Prozentsagen,sieseienverschuldet.

«Wirhabennichtsdagegen,dassdieStu

dierendennebendemStudiumarbeiten,

soferndiesvertretbarist»,sagtAnjaSchu

ler vom Verband der Schweizer Studie

rendenschaften(VSS),«dochwennsieein

hohesArbeitspensumübernehmenmüs

sen,umihreAusbildungzufinanzieren,

können sie Studium und Beruf nicht

mehr unter einen Hut bringen.» Diese

Situation kann die Erfolgschancen der

Studierenden gefährden oder führt zu

mindestzueinerVerlängerungdesStu

diums. Fast 20 Prozent der Studienab

brecher begründen den Abbruch mit

finanziellen Problemen. Laut Schuler

wurdedasStudiumdurchdieBologna

Reform strenger. Die Mobilität konnte

nichterhöht,dieStudienzeitnichtver

kürztwerden.Esseianzunehmen,dass

dies finanzielle Gründe habe. «Die Stu

dierendensindnichtinderLage,ihrStu

diuminderverfügbarenZeitabzuschlies

sen»,soSchuler.

Grosse kantonale Unterschiede
ObwohldieStudierendenzahlenständig

steigen,sinddieausgerichtetenStipen

dienbeträgeindenletzten20Jahrenzu

rückgegangen.DasGleichegiltfürden

Anteil der Stipendienempfängerinnen

gemessenanderBevölkerung:1994wur

den 13 Prozent der Personen, die eine

nachobligatorische Ausbildung absol

vierten, mit einem Stipendium unter

stützt,2009warenesnochneunProzent.

ObmaneinStipendiumerhältoder

nicht, ist auch ein wenig Glückssache.

Das Glücksrad war denn auch Symbol

derVSSbeiderLancierungder«Stipen

dieninitiative» im letzten Juli. Zurzeit

gibt es 26 unterschiedliche kantonale

Gesetzgebungen. Entsprechend variiert

die Höhe der Ausbildungsbeiträge. Im

KantonSchaffhausenbeispielsweiseliegt

derProKopfBeitragbei17Franken,im

Juradagegenbei93Franken.ImWallis

werdenübereinDrittelderAusbildungs

hilfen in Form eines zinslosen Ausbil

dungsdarlehens gewährt, während in

denKantonenGraubündenundZürich

derAnteilderDarlehenunterzweiPro

zent liegt. Die Unterschiede zwischen

den Kantonen enden nicht bei der Be

rechnung.EsgibtsieauchbeimHöchstal

ter (soferngesetzlichgeregelt)oderbei

derDauerderUnterstützung.EinVerhar

renbeimaktuellenSystemlässtsichnur

schwer rechtfertigen. Die Forderung

nacheinerHarmonisierungdesSystems

ist ein Dauerbrenner. Bereits mit dem

Ausbildungsbeitragsgesetzvon1965wur

dengemässFrancisKaeservonderEidg.

Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK)

verschiedenePunkteharmonisiert.

Konkordat soll harmonisieren
Die trotzdem noch bestehenden be

trächtlichenUnterschiededürften sich

mitdemvonderEDKlanciertenStipen

dienkonkordat,dasaufdieVereinheitli

chung der kantonalen Gesetze abzielt,

weiterverringern.DasKonkordat,unter

dessen Geltungsbereich Erstausbildun

genaufSekundarstufeIIundaufTertiär

stufefallen,hatzumZiel,gemeinsame

GrundlagenundMindeststandardszum

Bezügerkreis, zudenMaximalansätzen

(höchstens 16000 Franken), zur Unter

stützungsdauer(Regelstudienzeitplus2

Semester),zurAlterslimite(35Jahre)usw.

festzulegen.DenKantonenstehtesfrei,

bessereBedingungenanzubieten.

DasBeitrittsverfahrenindenKanto

nenistzurzeitimGang.DamitdasKon

kordatindenUnterzeichnerkantonenin

Kraft tritt, müssen ihm zehn Kantone

beitreten.Siehabenanschliessendfünf

JahreZeit,umihreGesetzeanzupassen.

«MehrereKantonehabenschonzugesagt,

sozumBeispielBaselStadt,Graubünden

undFreiburg.DerKantonWalliswarda

gegen»,weissKaeser.Ergehtdavonaus,

dass die erforderlichen zehn Kantone

demKonkordatbereitsimJahr2011bei

tretenwerden.
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AuchdieStudierendenmöchtenbei

den Diskussionen rund um die Ausbil

dungsbeiträge ein Wörtchen mitreden.

ZudiesemZweckhatderVSSimletzten

Juli die «Volksinitiative für harmoni

sierteStipendien»lanciert.«Objemand

Stipendienerhältodernicht,darfnicht

vonderFinanzlagedesKantonsabhän

gen. Das hat mit Chancengleichheit

nichtszutun»,sagtSchuler.Die Initia

tive will die Zuständigkeit für Ausbil

dungsbeiträgeaufTertiärstufedemBund

übertragenundihmdieMöglichkeitein

räumen,auchdieVerantwortungfürdie

SekundarstufeIIzuübernehmen.

Unterschriftensammlung läuft 
DasHauptzielderInitiativeist,denStu

dierendeneinenminimalenLebensstan

dardzugewährleisten,damitdieGrund

bedürfnissegedecktsindundniemand

beimZugangzueinerAusbildungdiskri

miniertwird,unabhängigvondersozio

ökonomischenSituation.DieFristfürdie

Sammlungdernotwendigen100000Un

terschriftenläuftbis20.Januar2012.

Für den VSS ist das Konkordat der

EDKreineKosmetikundgehtnichtweit

genug. Die Höchstbeträge seien zu tief

angesetzt, sodieMeinungdesVSS,der

sich bei seinen Berechnungen auf die

NormenderSchweizerischenKonferenz

für Sozialhilfe (Skos) abstützt. Auch in

einemweiterenPunktherrschtUneinig

keit: Der VSS ist wegen der Verschul

dungsgefahrgrundsätzlichgegenAusbil

dungsdarlehen. Das Konkordat erlaubt

den Kantonen, ein Drittel der Ausbil

dungshilfen in Form von Darlehen zu

gewähren.Damitkönnenkantonsspezi

fischeBedingungenberücksichtigtwer

den.Beispielsweisedann,wenneinKan

tonwenigeigeneBildungsinstitutionen

besitztunddahermehrAusbildungsbei

träge ausrichtet. Der Anteil der Ausbil

dungsdarlehenamGesamtbetragdervon

denKantonenvergebenenAusbildungs

hilfenbeträgtallerdingslediglichneun

Prozent.ImJahr2009richtetendieKan

toneStipendieninderHöhevon279Mio.

Frankenaus,gegenüber25Mio.Franken

fürAusbildungsdarlehen.

Alternative Modelle
Neben diesen traditionellen Finanzie

rungskanälen können Studierende auf

weitereFinanzierungsquellenwieSpen

den,privateStiftungenusw.zurückgrei

fen.DiesoausgerichtetenBeiträgesind

allerdingsbescheiden.

Nichtzuletztfürjene,diedurchdie

MaschendesSystemsfallen,entstanden

indenvergangenenJahrenweitere,alter

nativeModelle.EinsolchesModellistder

«VereinStudienaktie»vonLarsStein,ei

nem ehemaligen Wirtschaftsstudenten

der Hochschule St. Gallen. Stein benö

tigte100000Franken,umseinvierjähri

gesStudiumzufinanzieren.WieeinUn

ternehmensgründermachteersichauf

dieSuchenachInvestoren,diebereitwa

ren,seineAusbildungzufinanzierenund

zudiesemZweckAktienzukaufen. Im

GegenzugsindsieamEinkommenbetei

ligt,dasernachdemStudiumerzielt.Ein

einfachesWinWinModell.

EinanderesModellistdervomehe

maligenStudentenderUniversitätLau

sanneMarcLaperrouzagegründete«Ver

einbonopro».Laperrouzaerhielteinen

Ausbildungsbeitrag, der ihm sein Stu

dium ermöglichte. Nach Abschluss des

Studiums und nachdem er etwas Geld

verdient hatte, gab er seinen Ausbil

dungsbeitragweiteraneineanderePer

son,dieihnnachStudienabschlusswie

derumeineranderenPersonüberweisen

wird, usw. Laperrouza schloss sich mit

einemFreundzusammenundhatdiese

Praxisinstitutionalisiert.Diedarausre

sultierende Solidaritätswelle beruht

nicht auf einer vertraglichen, sondern

aufeinermoralischenVerpflichtung.Die

Empfängerinnen und Empfänger ver

pflichten sich, den zinslosen Ausbil

dungsbeitrag einer anderen studieren

den Person zu überweisen, sobald sie

dazuinderLagesind. —

«In die Person  
investieren»
Welche Studierenden haben Mühe, 
Ausbildungshilfen zu erhalten?
Personen, die aufgrund der elterlichen

Vermögenssituation kein Anrecht auf

Stipendienhaben.Oderwennjemandem

einStipendienbetragwegeneinerberuf

lichenVeränderungodereinerÄnderung

der steuerlichenVeranlagungnachun

tenkorrigiertwird.Anderehabenkein

AnrechtmehraufStipendien,wiederum

andere möchten ihr Studium an einer

BildungsinstitutionmithöherenStudi

engebühren,beispielsweise indenUSA

oderinGrossbritannien,fortsetzen.

Sie selbst waren in einer ähnlichen 
Situation? 
WährenddesBachelorstudiumsarbeitete

ichunterderWocheundwährendder

Ferien, sodass mein Geld reichte.Wäh

rend meines Masterstudiums hingegen

ermöglichte mir ein «Von Murault»Sti

pendiumeinAustauschjahranderUni

versityofWesternOntario(Kanada).Auf

diesemStipendiumgründetdieIdeevon

bonopro.DiemoralischeUnterstützung,

dieichdurchdiesesStipendiumerhielt,

war mindestens so viel wert wie eine

reinefinanzielleUnterstützung.

Welchen Wert messen Sie einer 
Ausbildung bei, was darf sie kosten? 
DerekBoksagteeinmal:«WennSieglau

ben,Bildungseiteuer,versuchenSiees

dochmitIgnoranz!»Bildungistsowohl

eineInvestitionindiePersonalsauchin

dieGesellschaft.

Marc Laperrouza ist Gründer des

«Vereinsbonopro»
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